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Betreff: 
 
Impfung von Flüchtlingen / Ratssitzung vom 26.05.2021 
- Anfrage der FDP-Fraktion 

 
 Antwort: 
 
Es wird noch einmal deutlich darauf verwiesen, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein und die 
kas-senärztliche Vereinigung die Verantwortung für das Impfzentrum und die Impfmodalitä-
ten ent-sprechend der erlassenen Impfverordnungen tragen (bzw. getragen haben).  
Zugleich hat die Stadt Siegen ein hohes Interesse daran, dass eine hohe Impfquote in der 
Bevöl-kerung erreicht wird und auch die Gruppe der Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussied-
ler ein Impfangebot erhalten hat und erhalten soll. Demzufolge hat die Stadt Siegen mit den 
in der Betreuung, Begleitung und Beratung tätigen Mitarbeitenden - auch des beauftragten 
freien Trägers – alle Möglichkeiten genutzt, dieses Ziel zu verfolgen.  
So wurde u.a. mit Veröffentlichung des 25. Erlass zur Impfung der Bevölkerung gegen Covid-
19 Mitte Juni, der die „Vollendung“ der Impfung in den kommunalen Unterkünften für 
Flüchtlinge und Asylbewerber vorsah, erneut der Kontakt mit dem Impfzentrum gesucht. Die 
Impfungen in den kommunalen Einrichtungen konnten nach dessen Auskunft zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht begonnen werden, da bis zu diesem Zeitpunkt nur Impfstoff für Lan-
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desunterkünfte zur Verfü-gung gestellt wurde. Eine detaillierte Abstimmung mit den Kom-
munen wurde angekündigt.  
Mit Öffnung der Impfzentren für Erstimpfungen ohne Termin wurde dann erneut der Kon-
takt gesucht. Dabei wurde lediglich auf diese Möglichkeit verwiesen und dass die Kommune 
selbst Gruppentermine organisieren könne. Dieser Hinweis, dass jederzeit Gruppen bis 19 
Personen unangemeldet ins Impfzentrum gebracht werden können und Gruppen ab 20 Per-
sonen eine vorherige Terminanmeldung notwendig ist, wurde den Kommunen dann auch 
noch einmal vom Kreis direkt mitgeteilt.  
Letztlich sind der freie Träger und die Stadt Siegen selbst aktiv geworden und haben die in 
der Beantwortung in der Maisitzung erwähnte, und von Seiten der städtischen Sozialverwal-
tung vorbereiteten Anschreiben an die Bewohnerinnen und Bewohner persönlich verteilt 
und/oder verschickt.  
Dabei wurde auf die eigene Terminvereinbarung aber auch die Möglichkeit der Unterstüt-
zung durch die Fachkräfte verwiesen. Es wurde abgefragt, ob eine Impfung bereits erfolgt ist 
oder ob eine Impfung gewünscht ist. Alle Informationen zur Impfung liegen auch in zahlrei-
chen unter-schiedlichen Sprachen vor. 
 
An dieser Stelle muss der zweite deutliche Hinweis gegeben werden, dass keine Impfpflicht 
besteht und es sich um persönliche/personenbezogene Daten handelt, für die es auch keine 
Meldepflicht gibt. Insofern kann auch kein Bericht zum Impfstand gegeben werden.  
Es gibt allerdings keinerlei Hinweise darauf, dass die Bereitschaft sich zu Impfen, die Ausein-
an-dersetzung mit dem Pro und dem Contra einer Impfung, die Ablehnung einer Impfung 
u.a. As-pekte in dieser Personengruppe statistisch anders als in der Gesamtbevölkerung ver-
treten sind.  
Die Möglichkeiten der Impfung werden auch in den Beratungs-und Betreuungsgesprächen 
an-gesprochen, aus den vorgenannten Gründen aber nicht dokumentiert. Daneben gehören 
dann, wenn notwendig die Organisation von Impfterminen und auch die Begleitung zu den 
Impfter-minen zum Arbeitsalltag der Fachkräfte in der Flüchtlingsarbeit.  
Die Stadt Siegen bemüht sich zusätzlich um mobile Impfangebote an Schulen und in den 
Stadt-teilen.  
So wurde auf Initiative der Stadt das mobile Impfangebot auf dem Fischbacherberg (Stadt-
teil-büro)(170 Impfungen), am Weiterbildungskolleg Siegen /in der Winchenbach, an der 
Bertha-von Suttner-Gesamtschule mit den dort benachbarten Schulen, an der Realschule am 
Oberen Schloss, usw. durchgeführt. Der Impftermin in der Selimiye Moschee in Geisweid 
wurde bewor-ben. Darüber hinaus wurden die Möglichkeit der Impfung in Schulen bzw. für 
Schülerinnen und Schüler durch die Schulverwaltung unterstützt. 
 
 




